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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 27.09.2023 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Der Beschlusspunkt 02 wird wie folgt geändert (Streichungen durchgestrichen Ergänzungen fett 

markiert): 

 

02 

Der Stadtrat beschließt, ein UNESCO-Welterbezentrum am Standort Rathausgasse (Parkplatz 

hinter dem Rathaus) in der Neuen Mühle zu errichten. 

 

 

Sachverhalt  

Die Neue Mühle ist aufgrund baulicher Mängel seit einiger Zeit nicht mehr frei zugänglich. Die 

Sanierung der Neuen Mühle würde die Stadt mehrere Millionen Euro kosten. Eine Summe, welche 

die Stadt Erfurt nicht ohne weiteres aufbringen kann. Nachdem nunmehr die Stadt Erfurt den 

Weltkulturerbetitel der UNESCO erhalten hat, bietet es sich an, das UNESCO-Welterbezentrum in 

der Neuen Mühle zu errichten und dadurch dem Verfall des Denkmals entgegenzuwirken. Die 

räumliche Nähe zu Neuer Synagoge und jüdischem Gemeindezentrum wäre geeignet, diesen 

Standort entsprechend zu nutzen. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

26.09.2023, gez. i. A. Rottstedt   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion AfD 
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